
I
Finanzamt für Körperschaften I 14057 Berlin 

Bredtschneiderstr. 5
04.03.2021

SteuernuDBier 27/620/63392 
(Bitte bei Rückfragen angeben) Telefon (030)90 24-27434 

Telefax 030 9024-27900 
Zi.Nr.r 439

FA Kö If Bredtschneiderstr. 5» 14057 Bin 
000001255 04.03.21 Fireis-tel 1 uriQsbesche id

für 2019 zurKanzlei
Sonntag & Partner 
SchertllnstraSe 23 
86159 Augsburg

Körperschaft st euer
i

o• -

(b. IZQZ um D 1 lunv;';::Fürs = kVerband deutscher Kredltplattforraen e.v. 
Joachlmsthaler str. 30 t 10719 Berlin

■^3

JJvJFeststeilung |9zjn>j jaiteqjc^n^j

Umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft Ist vollständig nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. 
Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug
Bel Kapitalerträgen» die bis zun 31.12.2024 zufließen» reicht für die Abstandnahme vom Kapital
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 EStG und die teilweise Abstandnahme vom Kapitalertragsteuer
abzug nach § 44a Abs. 6 Satz 1 und Abs. 10 Satz 1 Nr. 4 EStG (Erhebung der Kapitalertragsteuer ln 
Höhe von drei Fünfteln) die Vorlage dieses Bescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeit
punkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 EStG durch das depotführende 
Kredit- oder Finanzdienst leistungsinst 1 tut.
Die Vorlage dieses Bescheides Ist unzulässig» wenn die Erträge ln einem wirtschaftlichen 

^ Geschäftsbetrieb anfallen.
^ Erläuterungen
^ Dieser Festsetzung liegen Ihre (am 13.01.2021 um 18:42:09 Uhr) ln authentifizierter Form übermit- 
o telten Daten zugrunde.
^: Re^t sbehe 1 f sbe 1 ehrung

Die ln diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch Ist bei dem vorbezelchneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel1e 

^ schriftlich einzureichen» diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift 
zu erklären.
Ein Einspruch Ist Jedoch ausgeschlossen» soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder 
ersetzt» gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige 
Klage» Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig Ist. in diesem Fall wird der neue 
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
sie beginnt mit Ablauf des Tages» an dem ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bel 
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als 

—^bewirkt»"'es'sel denn» dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist:
Bel Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden» gegen denslch der'^- 
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden» inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner 
sollen die Tatsachen» die zur Begründung dienen» und die Beweismittel angeführt werden.
Datenschutzh1nwels
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten ln der Steuerverwaltung und über ihre 
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über ihre Ansprechpartner ln Datenschutzfragen 
entnehmen sie bitte dem allgemeinen Inforroatlonsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses 
Informationsschreiben finden Sie unter www.f1nanzafflt.de (unter der Rubrik “Datenschutz") oder 
erhalten sie bei Ihrem Finanzamt.
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***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****

Konten des Finanzamts: Kreditinstitut:
LBB - Berliner Sparkasse 
IBAN 0E94 1005 0000 6600 0464 63 
Postbank Nd1 Deutsche Bank 
IBAN DE09 1001 0010 0691 5551 00

BIG BELADEBEXXX .

Weitere Informationen auf der letzten Seite oder Im 
Internet unter www.berl1n.de/sen/f1nanzen/steuern

BIG PBNKDEFFXXX
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weitere infornattonen
Öffnungs2e1ten:
Angaben finden sie unter www.berlln.de
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